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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1985

Norm

ABGB §1266

Rechtssatz

Bei Ehepakten sind Zuwendungen, die von vornherein auch oder gerade für den Fall der Scheidung gedacht sein

sollten, schwer vorstellbar. Vielmehr ist die Versorgung des Überlebenden häu9g ein wichtiger Zuwendungszweck in

einer funktionierenden Ehe.
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